
   

   

Kostenersatz nach Art. 23 ZUG 
 
Der Aufenthaltskanton fordert die Leistungen beim Wohnkanton ein. Hat die Person in Not kein Wohn-
kanton, ist der Heimatstaat ersatzpflichtig, sofern ein Staatsvertrag den Kostenersatz regelt. 
 
 
 
 
 
🔹 bei bestehendem  🔹 = Unterstützungswohnsitz 🔹 = tatsächliche Anwesenheit 
    Staatsvertrag   🔹 = polizeiliche Anmeldung          in einem Kanton 
    🔹 = Absicht dauernden  
            Verbleibens 
    🔹 = Lebensmittelpunkt 
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